
ZIELVEREINBARUNG 
 
 

zwischen 
Hansestadt Stralsund 

vertreten durch 
Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow 

 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

vertreten durch 
Oberbürgermeister Dr. Arthur König 

 
Landkreis Vorpommern-Rügen 

vertreten durch 
Landrat Ralf Drescher 

 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

vertreten durch 
Landrat Heiko Kärger 

 
Stadt Neubrandenburg 

vertreten durch 
Oberbürgermeister Silvio Witt 

 
Stadt Neustrelitz 
vertreten durch 

Bürgermeister Andreas Grund 
 

und 
 

Land Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Minister Mathias Brodkorb 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  Präambel 
 
Eine tragfähige Theater- und Orchesterstruktur ist eine gemeinsame Herausforde-
rung, mit der die kommunalen Träger der Theater- und Orchester GmbH Neubran-
denburg/Neustrelitz (TOG) und der Theater Vorpommern GmbH (TVP) sowie das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur das gemeinsame Ziel verfolgen, die 
Standorte als attraktive Theater und Orchester zu erhalten und das Kulturleben zu 
fördern. Die Landesregierung und die kommunalen Vertragspartner bekennen sich 
dazu, die Theater und Orchester auch zukünftig angemessen finanziell zu unterstüt-
zen und die Höhe der Zuschüsse vorbehaltlich der Haushaltslage für den Zeitraum 
2016 bis 2020 festzuschreiben. 
 
 
II.  Grundsätze 
 
Im Eckwertepapier unterbreitet das Land den kommunalen Trägern der Theater im 
östlichen Landesteil (Kulturkooperationsraum II) das Angebot, gemeinsam eine 
Theater- und Orchestergesellschaft zu gründen, an der das Land bereit ist, eine 
Mehrheit zu halten. Dieses Eckwertepapier wurde mit Vertretern der Träger am 
12.12.2014 besprochen. Das entsprechende Angebot basiert auf dem modifizierten 
Modell 7 von Metrum. Es sieht vor, dass sich das Land an der Trägerschaft eines 
neuen Staatstheaters beteiligt, das sich aus TVP und TOG bildet. Die Synergien zwi-
schen den Theaterstandorten in der Region sollen möglichst weitgehend genutzt und 
das Spielplanangebot für das Publikum auf hohem Niveau erhalten werden. 
 
Gemäß Kabinettsvorlage, die am 02.06.2015 vom Kabinett gebilligt wurde, unterbrei-
tete die Landesregierung den Trägern der Theater und Orchester im Kulturkooperati-
onsraum II ein dem Bericht des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
entsprechendes Angebot und beauftragte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, die weiteren Verhandlungen aufzunehmen. Die vorliegende Zielvereinba-
rung konkretisiert das Angebot der Landesregierung. 
 
Basierend auf dem Eckwertepapier vom 12.12.2014 führen die Vertragsparteien die 
Verhandlungen fort.  
 
 
III.  Festlegungen der Verhandlungspartner 
 
Auf der Grundlage der vorangegangenen Verhandlungen, dem Vorliegen eines wich-
tigen Landesinteresses und im Wissen um die noch zu bearbeitenden Fragestellun-
gen legen die Parteien gemeinsam nachfolgende Arbeitsschritte für das zukünftige 
„Staatstheater Nordost“ (Arbeitstitel) fest: 
 
1. Die TOG und das TVP werden voraussichtlich zum 01.01.2018 zusammenge-

führt in ein „Staatstheater Nordost“ (Arbeitstitel) in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Bei der noch festzulegenden Bezeichnung der Gesell-
schaft sind die Interessen der Partner ausgewogen zu berücksichtigen. 

 
2. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass von den Kernaussagen des Eckwertepa-

piers - soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes festgelegt ist - nicht abgewi-
chen wird. Das betrifft unter anderem die Aussagen zu den Standorten der pro-



duzierenden Sparten und der Zentralwerkstatt, zur Finanzierung wie etwa den 
Wegfall der Zweckbindung der Landesmittel für die Deutsche Tanzkompanie in 
Höhe von 950.000 Euro, die jährliche Bereitstellung des zusätzlichen Beitrags ab 
2016 von jeweils 400.000 Euro durch die Kommunen Neubrandenburg und 
Neustrelitz unter Beibehaltung aller bisherigen direkten und indirekten Zuschüs-
se, die Aufrechterhaltung der Zuschüsse bis zu einer möglichen Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und die Bereitstellung temporärer Umstruktu-
rierungshilfen durch das Land bis 2021. Eine Absenkung der Zuschüsse der 
Theaterträger ist nur möglich, wenn durch Änderung des FAG eine angemesse-
ne Kompensation erfolgt. Sofern Theaterträger eine Erhöhung ihrer Zuschüsse 
beabsichtigen, stellen sie die hierfür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen her. Gelingt dies nicht, sind standortbezogen weitere Strukturanpas-
sungen erforderlich. 

 
3. Über das Eckwertepapier hinaus werden die Vertragspartner die folgenden Fest-

legungen beachten:  
 

 Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass das Land Mecklenburg-
Vorpommern Mehrheitsgesellschafter des „Staatstheaters Nordost“ (Arbeitsti-
tel) wird. Die Höhe des Stammkapitals, die konkreten Beteiligungsverhältnisse 
und die gesellschaftsrechtlichen Einzelheiten der Umsetzung werden von den 
Vertragsparteien in der Arbeitsgruppe 1 beraten und gesondert im Gesell-
schaftsvertrag festgelegt. Die kommunalen Vertragspartner erarbeiten unter 
Beteiligung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der 
Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA) schnellstmög-
lich, spätestens jedoch bis zum 31.12.2016, einen gemeinsamen schriftlichen 
Vorschlag über die Ausgestaltung der zukünftigen Beteiligungsverhältnisse 
und den Entwurf eines Gesellschaftsvertrages.  

 Die Vorgaben aus § 65 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung 
mit den Hinweisen für die Verwaltung von Beteiligungen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern sind zu beachten. Die unmittelbare Beteiligung des Landes 
an Gesellschaften ist danach nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  

 Bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist ein angemessener Ein-
fluss des Landes als Hauptzuschussgeber sicherzustellen (§ 65 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 LHO). Ein angemessener Ausgleich mit den Interessen der Kommunen 
nach Kommunalverfassung ist dabei zu gewährleisten. Die weitere Klärung 
von Detailfragen erfolgt in der Arbeitsgruppe. Die kommunalen Vertrags-
partner verpflichten sich, im Anschluss an die Verhandlungen notwendige Be-
schlüsse ihrer Vertretungen zeitnah einzuholen.  

 Das Land erklärt sich bereit, zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen 
temporäre Mehrkosten in Höhe von bis zu 1,9 Mio. Euro bis 2021 bereit zu 
stellen, sofern nachweislich alle vereinbarten Maßnahmen umgesetzt und ge-
gebenenfalls weitere notwendige Maßnahmen (Einnahmesteigerungen, Aus-
gabenbegrenzung etc.) ausgeschöpft werden. Die prognostizierten Kosten in 
Höhe von bis zu 1,9 Mio. Euro für die übergangsweise notwendige Weiterbe-
schäftigung der Mitarbeiter, die sonst betriebsbedingt gekündigt werden müss-
ten, sind im Rahmen der Arbeitsgruppe 2 zu überprüfen. Die Erhöhung der 
Zuschüsse durch die Städte Neubrandenburg und Neustrelitz führt zunächst 
voraussichtlich zu Überschüssen in der TOG. Die Träger der TOG verpflichten 
sich, gemeinsam mit dem Intendanten auf eine sparsame Wirtschaftsplanfüh-
rung hinzuwirken und aus etwaigen Jahresüberschüssen Rückstellungen zur 



Deckung etwaiger Mehrkosten im Rahmen der Fusion zu bilden. Land und 
Träger der TOG stimmen sich zum Wirtschaftsplan sowie zum Wirtschafts-
planvollzug und zur Bildung von Rückstellungen zum genannten Zweck zwei-
mal jährlich ab. Ebenso erfolgt zweimal im Jahr eine Abstimmung zwischen 
dem Land und den Trägern der TVP zu Wirtschaftsplan und Wirtschaftsplan-
vollzug mit dem Ziel der Einhaltung der dieser Zielvereinbarung zugrunde lie-
genden Rahmendaten. 

 Die Theaterstandorte des Staatstheaters sollen ausgewogen und nachfrage-
gerecht bespielt werden. Die endgültige Entscheidung über den Spielplan an 
den einzelnen Standorten trifft die Intendanz unter Berücksichtigung der Ge-
samtzuschusssituation aller Träger. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass 
der neuen Intendanz Flexibilität und die Möglichkeit einer künstlerisch ausge-
wogenen sowie wirtschaftlich sinnvollen Spielplangestaltung eingeräumt wer-
den muss. Näheres zum Spielplan wird in den Arbeitsgruppen besprochen. 

 Um die künstlerische Ausstrahlung und die wirtschaftliche Effizienz über das 
bisherige Maß hinaus zu steigern sowie den Bildungsauftrag zu unterstützen, 
gelten die Festlegungen in der Zielvereinbarung des Landes mit den Trägern 
der TOG und des TVP 2014/2015 zu den allgemeinen kulturpolitischen Zielen 
in dieser Zielvereinbarung fort. Insbesondere soll das bisherige Niveau der 
Zusammenarbeit der Theater mit den Schulen durch Vernetzung mit Schulen 
und Hochschulen, Musikschulen und Volkshochschulen gewährleistet werden 
Näheres zu der Zusammenarbeit wird in der Arbeitsgruppe 3 behandelt. 

 Alle Beschlüsse zu Haushaltssicherungskonzepten sowie etwaige Vereinba-
rungen zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklen-
burg Vorpommern und den Trägern der Theater werden in den Arbeitsgruppen 
und den darin protokollierten Festlegungen beachtet. 

 Der Erhalt der Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz wird zugesichert. 
 
4. Die Vertragsparteien richten drei Arbeitsgruppen ein, in denen die Details der 

Fusion in rechtlicher, künstlerischer und finanzieller Hinsicht ausgearbeitet wer-
den. Die Arbeitsgruppen können sich abwechselnd an den theatertragenden Or-
ten zusammen finden. Mitglieder der Arbeitsgruppen sind die Vertreter der Trä-
ger der TOG sowie des TVP und der Landesregierung sowie die Intendanten der 
Theater. Jedes Mitglied darf einen Vertreter entsenden. Das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur beteiligt die Staatskanzlei, das Finanzministerium, 
das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus sowie das Ministerium für In-
neres und Sport und zieht diese gegebenenfalls zu den Arbeitsgruppen hinzu. 
Die kommunalen Vertragspartner bestätigen, dass ihnen ein entsprechend weit 
reichendes Verhandlungsmandat erteilt wurde. Die Intendanten erarbeiten ge-
meinsam einen Umsetzungsplan für das neue Staatstheater (inkl. Spielplan für 
die Spielzeit 2018/19) und beziehen dabei sowohl rechtliche, finanzielle als auch 
künstlerische Aspekte ein. Die Umsetzung erster Maßnahmen soll ab dem 1. Ja-
nuar 2016 eingeleitet werden. Die Träger der TVP und TOG ermächtigen ihre In-
tendanten, entsprechend tätig zu werden und stimmen sich hierzu mit dem Land 
ab. Maßgebend sind hierbei die dem Eckwertepapier vom 12. Dezember 2014 
zugrunde liegenden und mit den Intendanten abgestimmten Planungen. Sie sind 
sowohl inhaltlich als auch finanziell grundsätzlich verbindlich (siehe Anlagen 1 
und 2 sowie des mit den Intendanten abgestimmten Musterstellenplanes vom 
November 2014). Die Auszahlung der Landesmittel an die Träger der Theater ist 
unter anderem von der Einhaltung dieser Planungsvorgaben abhängig. Ab der 
Spielzeit 2016/17 realisieren die Intendanten darüber hinaus gemeinsame Pro-



duktionen sowie einen Leistungsaustausch und intensivieren diese Zusammen-
arbeit in der Spielzeit 2017/18. Darüber hinaus werden in den Arbeitsgruppen u. 
a. folgende Themen behandelt:  

 
Arbeitsgruppe 1: rechtliche Rahmenbedingungen für die Fusion 
 
Arbeitsaufgaben: 
 

a) gesellschaftsrechtlich 
• Beteiligungsquote Land M-V (Mehrheitsgesellschafter, mindestens 

51 % der Anteile) 
• Beteiligungsquote der kommunalen Gesellschafter 
• Höhe des Stammkapitals 
• Besetzung der Aufsichtsgremien (Gesellschafterversammlung und Auf-

sichtsrat) 
• Verhältnis Geschäftsführung zu Intendanz: Vier-Augen-Prinzip 

 
b) arbeitsrechtlich / Personal 
• Verhandlungen mit Deutscher Orchestervereinigung (DOV) – insb.: 

Zahl der Mitglieder und davon abhängend Einordnung in eine Vergü-
tungsgruppe sowie Ausschluss einer Hochstufung nach TVK-A; Verein-
heitlichung der Regelungen zur Vergütung nach TVK-B und TVK-B mit 
Fußnote, schrittweise Tarifangleichung zwischen TOG und TVP bis 
2020; Aufhebung Kilometerbegrenzung; Kündigung Betriebsvereinba-
rung zur Dienstsitzregelung (vgl. Nummer IV.4) und Abstimmung des 
Umsetzungsplanes der Intendanten 

• Verhandlungen mit weiteren Gewerkschaften 
• Verhandlungen mit betrieblichen Personalvertretungen 
• stufenweises Heranführen der Gehälter an den Flächentarif  
• Entscheidungen der Intendanten zur standortbezogenen Stellenanzahl 

(vgl. Nummer IV. 1-3) 
• Intendanz und leitendes künstlerisches Personal im neuen Staatsthea-

ter; Stellenanpassungen ab 2016 
 
Arbeitsgruppe 2: finanzielle Rahmenbedingungen 
 
Arbeitsaufgaben: 
 

• Untersuchung: Sicherung der Arbeitsfähigkeit/der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der künftigen Gesellschaft, insb. Berücksichtigung der 
erhöhten Mobilitätsanforderungen und der zusätzlichen Kosten für die 
technologische Umsetzbarkeit 

• mögliche Einrichtung einer Anpassungswerkstatt in Stralsund oder 
Greifswald, insbesondere im Hinblick auf deren Notwendigkeit und Fi-
nanzierbarkeit 

• Festschreibung der Ost-West-Gerechtigkeit in verwaltungsrechtlich zu-
lässiger Weise über das Eckwertepapier vom 12.12.2014 hinaus 

• Jährlicher Zuschuss an das „Staatstheater Nordost“ (Arbeitstitel) durch 
die Gesellschafter 

• Übernahme von Finanzierungslücken nach jeweiligem Anteil zum lau-
fenden Zuschuss unter der Voraussetzung leistungsfähiger Haushalte 



oder alternative Maßnahmen (Einnahmeerhöhung oder weitere Struk-
turanpassungen) sowie Nachschusspflichten 

• Dynamisierungen ab 2021: Form und Höhe des Anteils an der Dynami-
sierung für das Land und für die Kommunen unter Berücksichtigung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit; hierbei ist auch zu prüfen, ob gemessen 
an der proportionalen Finanzausstattung der Zuschussgeber je Ein-
wohner und unter Einbeziehung aller direkten und indirekten Zuschüsse 
und Festlegungen je Einwohner sowie durch die Ausgleichswirkungen 
einer möglichen FAG-Änderung differenzierte Dynamisierungsraten der 
kommunalen Träger zur Herstellung einer interkommunalen Finanzie-
rungsgerechtigkeit erforderlich sind 

• Gebäudesituation, Sanierungs- und Baubedarfe der Theater: Kostenbe-
teiligung für die Gebäude, Sanierungsplan mit festen Zeitangaben, Kos-
ten für die Erneuerung der technischen Ausstattung, Sanierungs- und 
Bedarfsplan anhand einer Bestandsanalyse (vgl. Nummer VI) 

• Verteilung der Lasten nach Gesellschafteranteilen oder anderen Para-
metern 

• Aktualisierung der dem Eckwertepapier zugrunde liegenden Prognosen 
 
 
Arbeitsgruppe 3: künstlerische Rahmenbedingungen 
 
Arbeitsaufgaben: 
 

• Gemeinsamer Spielplan 2018/19 sowie erste gemeinsame Projekte 
und/oder Austausch von Produktionen ab der Spielzeit 2016/17 

• Angemessene und nachfragegerechte Verteilung des Spielplans auf die 
Theaterstandorte unter Berücksichtigung der Gesamtzuschüsse der öf-
fentlichen Hand 

• Werkstätten inklusive deren Organisation 
• Stellenanpassungen ab 2016 
• Zusammenarbeit der Theater mit den Schulen 
• Umfang und Niveau der bisherigen Kinder- und Jugendvorstellungen, 

der theaterpädagogischen Angebote sowie der Amateurtheaterförde-
rung 

• Berücksichtigung der besonderen Belange (Standorte, kulturelle Be-
sonderheiten wie Inszenierungen, Konzerte, Ballettabende durch haus-
eigenes Ensemble) 

• Prüfung der Aufrechterhaltung der Arbeit des Tanzhauses unter Nut-
zung der in Neustrelitz geplanten Ressourcen 

 
Die Landesregierung wird den Prozess in den Arbeitsgruppen zwischen den kommu-
nalen Trägern moderierend begleiten. Vertreter des Bühnenvereins, Landesverband 
Nord, werden in den Prozess einbezogen. Davon losgelöst bleibt es möglich, dass 
komplexe Einzelfragen zur Prüfung an einen externen Fachberater vergeben wer-
den, beispielsweise Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien. Jede Kommune 
kann auf eigenen Sachverstand in Form ihrer Beteiligungsverwaltungen zurückzu-
greifen, das Land wird die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung 
(GSA) hinzuziehen. 
 



5. Es wird eine Projektsteuerungsgruppe unter organisatorischer Leitung des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur eingerichtet, die die Arbeitsergeb-
nisse der in Aussicht genommenen drei Arbeitsgruppen koordiniert. Hierzu legen 
die Arbeitsgruppen jeweils Arbeitsstände in Form eines schriftlichen Berichts vor. 
Die Projektsteuerungsgruppe setzt sich – analog zur bisherigen Steuerungsgrup-
pe – aus den Vertragsparteien und den Vertretern der Staatskanzlei, des Fi-
nanzministeriums und des Ministeriums für Inneres und Sport zusammen. Die 
Projektsteuerungsgruppe entscheidet über die Besetzung der Arbeitsgruppen, 
die Agenda und die Zeitpläne der Arbeitsgruppen. Sie verständigt sich abschlie-
ßend zu notwendigen Protokollnotizen.  

 
 
IV.  Stellenplan 
 
1. Dem „Staatstheater Nordost“ (Arbeitstitel) steht bis 2022 ein Stellenbudget für 

insgesamt bis zu circa 420 Personalstellen zur Verfügung. Die Stellenanzahl 
kann in Abhängigkeit der Deckung der Finanzierungslücke sowie aufgrund not-
wendiger Entscheidungen der Intendanz und der unterschiedlichen Wertigkeit 
der Stellen abweichen. Die Personalstellen verteilen sich vorbehaltlich künstleri-
scher und betriebswirtschaftlicher Entscheidungen der Intendanz folgenderma-
ßen modellhaft auf die Standorte (circa): Stralsund: 125,5 (davon 38 Orchester-
stellen), Greifswald: 112 (inkl. Sitz der Intendanz), Neubrandenburg: 85 (davon 
67 Orchesterstellen und 1 GMD), Neustrelitz: 94 (inkl. ca. 30 Stellen für zentrale 
Werkstätten und 25 Stellen musikalisches Schauspiel), Putbus: 3,5.  
 

2. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Stellenbudget für insgesamt 420 
Personalstellen nur erreicht werden kann, wenn alle Vertragsparteien die Festle-
gungen zur Finanzierung der neuen Gesellschaft aus dem Eckwertepapier vom 
12.12.2014 einhalten. Das betrifft insbesondere die Aufrechterhaltung der Finan-
zierungsbeiträge durch die bisherigen Gesellschafter der TOG und der TVP, die 
Erhöhung der Beiträge der Kommunen Neubrandenburg und Neustrelitz um je-
weils 400.000 Euro pro Jahr beginnend ab dem Jahr 2016 und den Wegfall der 
Zweckbindung des Pauschalbetrags für die Deutsche Tanzkompanie in Höhe 
von 950.000 Euro ab 2016. Sofern die genannten kommunalen Träger nicht die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Zuschusserhöhungen herbeiführen, ist 
eine weitere entsprechende standortbezogene Strukturanpassung erforderlich. 

 
3. Erste, bereits vor Gründung der Gesellschaft notwendige Stellenanpassungen 

sowie weitere kostensenkende Maßnahmen sind auf Grundlage der Erhebungen 
zum Eckwertepapier ab dem 1. Januar 2016 durch die Intendanten einzuleiten 
(siehe Anlagen 1 und 2 sowie des mit den Intendanten abgestimmten Musterstel-
lenplanes vom November 2014). Personalentscheidungen an den Theatern und 
Orchestern sowie entsprechende Vertragsänderungen können bis zum Ablauf 
dieses Vertrags nur im Einvernehmen mit den Vertragspartnern erfolgen. Die 
Theater und Orchester stellen selbstständig und rechtzeitig das Einvernehmen 
zu den Personalentscheidungen her. Sie beteiligen die Vertragspartner rechtzei-
tig vor der jeweiligen Personalentscheidung in den dafür vorgesehenen Gremien. 
Gegebenenfalls wird ein gemeinsam abgestimmtes Verfahren in der Arbeits-
gruppe festgelegt. 

 



4. Betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst ausgeschlossen sein. Nichtver-
längerungsmitteilungen müssen hingegen - wie im künstlerischen Bereich bei Ar-
beitsverhältnissen üblich, die unter den Normalvertrag (NV) Bühne fallen - mög-
lich bleiben. Die getroffenen Festlegungen stehen daher unter dem Vorbehalt ei-
ner abschließenden Einigung mit der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), 
anderen Gewerkschaften und den betrieblichen Personalvertretungen zu be-
triebsbedingten Kündigungen. Die Festlegungen können insbesondere nur auf-
rechterhalten werden, wenn unter anderem bei Anhebung der Anzahl der Or-
chestermitglieder auf über 98 kein Wechsel nach Vergütungsgruppe A erfolgt. 
Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften sind zeitnah aus der Arbeitsgruppe 
heraus zu führen, Grundlage ist der von den Intendanten zu entwickelnde Um-
setzungsplan. Zugleich müssen bei den Verhandlungen mit der DOV und den 
Betriebsräten u. a. die Regelungen zur tariflichen Vergütung nach TVK-B einer-
seits und TVK-B mit Fußnote andererseits vereinheitlicht, die Kilometerbegren-
zung aufgehoben und die Betriebsvereinbarung zur Dienstsitzregelung gekündigt 
werden. Für das Orchester mit 105 Personen wird der Abschluss eines Hausta-
rifvertrags angestrebt. Arbeitsbedingungen und Vergütung sollen ähnlich der 
Rahmenbedingungen wie bei TVK-B ausgestaltet werden. Zudem sollen alterna-
tive Modelle wie beispielsweise die gemeinsame Beschäftigung von Künstlerin-
nen und Künstlern an öffentlichen Schulen und Theatern geprüft werden. Wegen 
des Probenbetriebs vormittags sind besonders Ganztagsschulen und Musikschu-
len in den Blick zu nehmen. Ein etwaiger Verzicht auf betriebsbedingte Kündi-
gungen setzt eine entsprechende, umfängliche Einigung voraus. Eine schrittwei-
se Tarifangleichung zwischen TOG und TVP bis 2020 ist zu verhandeln. Für das 
Theater Vorpommern ist nach derzeitigen Planungen (Gründung „Staatstheater 
Nordost“ zum 01.01.2018) ein Übergangstarifvertrag für das Jahr 2017 zu ver-
handeln. Die Träger bitten das Land, eine teilweise Übernahme der eventuell ein-
tretenden Mehrkosten zu prüfen. Das Land sagt diese Prüfung zu. 
 

5. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen möglichst bis 2020 grundsätzlich 
wieder am Flächentarif orientierte Löhne und Gehälter gezahlt werden.  

 
 
V.  Finanzierung 
 
1.  Finanzierung in den Jahren 2016 und 2017  
 
Auch in den Jahren 2016 und 2017 wird das Land erneut je 35,8 Millionen Euro zur 
Förderung der Theater und Orchester des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 
Verfügung stellen. Durch § 7 Absatz 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wird dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wie in den Jahren 2014 und 2015 ein 
Betrag in Höhe von 24,9 Millionen Euro für die Bildung langfristig tragfähiger Theater- 
und Orchesterstrukturen übertragen.  
Die Förderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ab dem 
Jahr 2016 auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen neu geregelt.  In dem Zeit-
raum, in dem die Vertragspartner noch keine gemeinsame Theatergesellschaft ge-
gründet haben, werden die Zuschüsse des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur für die TOG und das TVP auf der Grundlage dieses Vertrags in Form ei-
nes Zuwendungsbescheids (Projektförderung) jährlich zugewendet. 
 



Darüber hinaus erhalten die kommunalen Träger von Theatern und Orchestern im 
Land Mecklenburg-Vorpommern weiterhin nach § 16 Absatz 4 FAG jährlich Zuwei-
sungen in Höhe von insgesamt 10,9 Millionen Euro, die nach der Einwohnerzahl der 
Verflechtungsbereiche der Oberzentren verteilt und vom Ministerium für Inneres und 
Sport jährlich mit Wirkung zum jeweils zum 01.01. des Jahres nach den Ergebnissen 
des fortgeschriebenen ZENSUS festgesetzt werden. 
 
Die Basiszuschüsse werden bis zu folgender Höhe bereitgestellt (inkl. FAG-Anteil): 
TVP: 7.958.633,28 Euro 
TOG: 8.230.529,88 Euro (ohne Güstrow) 
 
2. Finanzierung ab 2018 
 
Das Land verpflichtet sich, dem neuen Staatstheater einschließlich FAG-
Zuweisungen bis zum Jahr 2020 jährlich einen Basiszuschuss von 16,189 Mio. Euro 
zu gewähren, sofern die Festlegungen dieser Zielvereinbarung eingehalten werden.1 
Das Land sichert zu, eine externe Prüfung zum Thema „Ost-West-Gerechtigkeit“, 
also der Möglichkeit einer verbindlichen langfristigen Festschreibung finanzieller Zu-
schüsse mit höchstmöglicher Rechtssicherheit, in Auftrag zu geben. Die zu prüfen-
den Fragestellungen werden vorab mit den Vertragspartnern abgestimmt. 
 
3. Finanzierung der kommunalen Partner  
 
Die Kommunen verpflichten sich, ab 2016 bis 2020 mindestens folgende reine jährli-
che Zuschüsse an die Theater zu zahlen:  
Hansestadt Greifswald: 3.080.000,00 Euro 
Hansestadt Stralsund: 3.080.000,00 Euro 
Landkreis Vorpommern-Rügen: 308.000,00 Euro 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: 1.566.080,00 Euro 
Stadt Neubrandenburg: 2.357.600,00 Euro 
Stadt Neustrelitz: 791.520,00 Euro 
 
Bisherige indirekte Leistungen bleiben von diesen direkten Leistungen unberührt und 
werden in gleichem Umfang fortgeführt.  
 
Die kommunalen Zuschüsse werden im Rahmen einer möglichen FAG-Novellierung 
und in ihrer Fortschreibung nach 2020 mit Blick auf die proportionale Finanzausstat-
tung ihrer Träger überprüft. Alle Beschlüsse zu Haushaltssicherungskonzepten sowie 
etwaige Vereinbarungen zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport des Lan-
des Mecklenburg Vorpommern und den Trägern der Theater werden beachtet. So-
fern von den kommunalen Trägern die hier ausgewiesenen Leistungen aus haus-
haltsrechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden können, sind standortbezogen 
weitere Strukturanpassungen erforderlich. 
 
4. Vereinbarung zum Wirtschaftsplanvollzug 
  
Die Intendanten verpflichten sich zu einer sparsamen Wirtschaftsplanführung mit 
dem Ziel, etwaige laufende Überschüsse zum Abbau von Verlustvorträgen sowie zur 
Ausfinanzierung fusionsbedingter Mehrkosten zu verwenden. Hierbei sind die dem 

                                            
1) Abweichung zum Eckwertepapier vom 12.12.2014: Das Bespieltheater Güstrow erhält den Pauschalbetrag in 
Höhe von 100.000 Euro direkt ausgezahlt. 



Eckwertepapier zugrundeliegenden Prognosen maßgeblich und grundsätzlich einzu-
halten. Das Land sowie die Träger der Theater und ihre Intendanten stimmen sich 
zum Wirtschaftsplan sowie dessen Vollzug bis zu viermal jährlich ab. Alle Finanzie-
rungszusagen des Landes in dieser Vereinbarung stehen unter dem Vorbehalt, dass 
die Verpflichtung zur sparsamen Wirtschaftsführung sowie die Rahmendaten gemäß 
Anlagen 1 und 2 sowie des mit den Intendanten abgestimmten Musterstellenplanes 
vom November 2014 durch die Intendanten eingehalten werden. 
 
5. Alternativen: Autonomie/Teilautonomie 
 
Für den Fall, dass die Träger und die kommunalen Gremien das Angebot des Lan-
des bis zum 31. Oktober 2015 nicht annehmen, gelten die Alternativen aus dem 
Eckwertepapier vom 12. Dezember 2014. 
 
 
VI.  Bau/Investitionen 
 
1. Das Land erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft, im Rahmen der Theaterre-

form die Übernahme von als notwendig anerkannten Baubedarfen im Theaterbe-
reich bis 50 Prozent der anerkannten Baukosten in beiden Kulturkooperations-
räumen zu prüfen. Es bekräftigt seine Aussage aus dem Eckwertepapier vom 
12. Dezember 2014, sich an der notwendigen Sanierung der Theater zu beteili-
gen, die dem jeweils vorliegenden Landesangebot zustimmen und die Zielver-
einbarungen umsetzen.  
 

2. Die Beteiligung des Landes steht unter dem Vorbehalt einer realistischen Bedarf-
splanung im Hinblick auf die tatsächlichen Bedürfnisse im Rahmen des fusionier-
ten Theaterbetriebs, eines Sanierungsplans mit festen Terminen und ein konkre-
ter, nachvollziehbarer Gesamtfinanzierungsplan, die in der Arbeitsgruppe erar-
beitet werden. Zur Erstellung des Sanierungsplans müssen in der Arbeitsgruppe 
der Raumbedarf und der technische Bedarf sowie der IST-Zustand erhoben und 
ausgewertet werden. Die Träger verpflichten sich, in Abstimmung mit den Inten-
danten bis spätestens zum 30.06.2016 Planungen zu erstellen, die aus ihrer 
Sicht den Instandhaltungsstau, den Raumbedarf, den technischen Bedarf und 
den IST-Zustand an den einzelnen Standorten abbilden. Über die Art und Weise 
der Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse und der Investitionen der Kom-
munen in die Sanierung ihrer Theater wird in der Arbeitsgruppe 2 beraten. 

 
3. Das Land sichert im Rahmen eines „Staatstheaters Nordost“ zu, dass es sich – 

vorbehaltlich eines konkreten, nachvollziehbaren Gesamtfinanzierungsplanes – 
an den Kosten der baulichen Sanierung der Spielstätte in Greifswald beteiligt 
sowie die Herrichtung des Marstalls in Neustrelitz sichert. Die Finanzierungsbei-
träge des Landes für als notwendig anerkannte Baubedarfe an kommunalen 
Theatern im Rahmen der Theaterreform in Höhe von bis zu 50 Prozent, für den 
Standort Greifswald in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro, werden für den Standort 
Greifswald durch zusätzliche Einbeziehung des Vorhabens der Theatersanierung 
in die Städtebauförderung gedeckt. Näheres vereinbaren die Vertragspartner ge-
sondert auf Grundlage des Gesamtfinanzierungsplanes. 

 



4. Die Sanierung des Marstalls Neustrelitz sowie des Theatergebäudes wird nach 
derzeitiger Kenntnis rund 7,2 Mio. Euro kosten. Näheres vereinbaren die Ver-
tragspartner gesondert auf Grundlage des Gesamtfinanzierungsplanes. 

 
 
VII.  Weitere Festlegungen der Vereinbarungspartner 
 
1. Die Umsetzung der Einzelheiten der Auszahlung der jeweiligen Zuschüsse, der 

temporären Umstrukturierungshilfen und gegebenenfalls notwendiger Zuschüsse 
zum Theaterneubau durch weitere umsetzende Maßnahmen bleiben der Landes-
regierung vorbehalten, wobei Grundlage die vorliegende Vereinbarung ist. Even-
tuelle weitere inhaltliche Festlegungen der Landesregierung im Rahmen der Fort-
führung des Theatererlasses lassen diese Vereinbarung unberührt. 

 
2. Diese Vereinbarung gilt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts, der Zu-

stimmung des Haushaltsgesetzgebers und unter Vorbehalt der Beteiligung kom-
munaler Gremien in Fortschreibung der Zielvereinbarung zwischen dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der 
Stadt Neubrandenburg und der Stadt Neustrelitz 2014/2015 sowie in Fortschrei-
bung der Zielvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
und der Hansestadt Stralsund 2014/2015 zunächst für den Zeitraum bis zum 
31.12.2017. 

 
3. Die seitens des Landes geplanten Zuschüsse für die TOG sowie das TVP wer-

den ausschließlich in Abhängigkeit von der Umsetzung dieser Vereinbarung und 
dem darin festgeschriebenen Vorgehen im Rahmen der Strukturreform gewährt 
(siehe insbesondere Anlagen 1 und 2 sowie des mit den Intendanten abgestimm-
ten Musterstellenplanes vom November 2014). Im Falle eines nicht einvernehm-
lichen Abweichens durch die kommunalen Vertragspartner, die TOG oder das 
TVP behält sich das Land vor, seine laufenden Zuschüsse für den Theaterbetrieb 
zu reduzieren und seine Zusage zur Mitfinanzierung der als notwendig anerkann-
ten Baubedarfe zurückzuziehen. Details regelt der Zuwendungsvertrag. 

 
4. Die Anlagen 1 und 2 werden zum Bestandteil der Zielvereinbarung erklärt. Der 

mit den Intendanten abgestimmte Musterstellenplan vom November 2014 ist 
Grundlage des Umsetzungsplanes der Intendanten. 

 
 
VIII.  Schlussbestimmungen 
 
1.  Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sowie der dieser Vereinba-

rung zugrunde liegenden Beschlüsse bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für 
die Änderung der Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

 
2.  Die Unwirksamkeit einer einzelnen oder mehrerer Bestimmungen dieser Verein-

barung lässt die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung unberührt. Sollte eine 
Klausel dieses Vereinbarung nichtig sein oder werden, so tritt an deren Stelle ei-
ne Regelung, die dem von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. 

 
 



Für die Träger: 
 
 
 
____________________  _______________________   ______________________ 
Oberbürgermeister Dr. Badrow   Oberbürgermeister Dr. König          Landrat Drescher  
 
 
 
_________________________  ____________________________  __________________________ 
Vertreter:    Vertreter:           Vertreter: 
 
 
 
_________________________ _____________________________  __________________________ 
Landrat Kärger   Oberbürgermeister Witt                 Bürgermeister Grund 
 
 
 
_________________________  _____________________________  ______________________ 
Vertreter:    Vertreter:             Vertreter: 

 
 
 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
 
 
 
____________________  
Minister Brodkorb  

 


